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metyrt werben, wobon fieb einer beim ßurtyaufe auf
ber ißaßtyötye borftnbet. giir baS ßöfctywefen in ber
©emeinbe ift nun beftenS geforgt, ebenfo für ben nietyt
geringen Söaffertonfum. Die gange SMage berfprictyt
eine retctylictye unb Confiante SSaffergufutyr, fobaß itala»
mitäten, mießangenbrud; fie einige Satyre beit ©otnmer über
beim Drinf» unb Ber&ramtyrcaffer tyatte, nietyt metyr
bortommen.

©tSötiftlje Bauten ttt ©ttyafftyaufen. Der Borfietyer
bei Departementes bel gnnern, |>err BunbeSrat Dr.
© a Ion ber, mar in ©ctyafftyaufen. DaS neue 3 oll»
gebäube ertyält nun über bem portal ben plaftifctyen
©etymuet, ben itym ißrof. Sftofer in KarlSrutye gu»
baetyte. fpert BunbeSrat ©alonber tyielt weiter mit 93er*

tretern ber ftäbtifctyen Betyörben eine Äonfereng ab in
©aetyen bei „Zitters." Der ißräfibent bei tyiftorifctyen
SSereinS, fierr ißrof. Dr. Renting, Gilberte bem De»
partementSoorftetyer bie Bebeutung beS ßaufeS unb feiner
berütymten gaffabenmalerei. @S ift nun befiimmte
SluSfictyt oortyanben, baß bie ©tabt ©ctyafftyaufen an ben
beabfietytigten Sauf bei „StitterS" eine BunbeSfuboenlton
ertyält.

Übet Öa3 ©aSwert in Söattroil (@t. ©allen) roirb
gefttyrieben :

„Stactybem baS ©aSwert in SBattroil burety bag teety»

ntfctye gnfpeftorat ©etyroeigerifetyer ©aSroerfe einer ge»
nauen Prüfung untergogen mürbe, erfolgte am 10. Dft.
bie offigielle Setriebgeröffnung unb probiforifetye Stb=

natyme bon ber Baufirma. SIIS ©actyberftänbiger für
bie Doggenburger ©aSroer! Sl.=©. funttionierte ber an»
ertannt tüctytige ©aStectyuiter fperr ©. Stotty in
.Qüricty. ©g mürbe eine .rinläfjlictye Befictytigung ber
©aSfabriî öorgenommen unb babei eine gufriebenfiellenbe
Erfüllung ber Pertragtictyen Berpflictytungen ber 53au»
firma ®arl graute in Bremen unb ,Qimcty< fomie
ber berfetyiebenett eintyeimifctyen Bautyanbmerter fonftatiert.
Stur gang wenige Beanftanbungen teetynifetyer Statur
bon nntergeorbneter Bebeutung mußten erfolgen.

Dag ungefätyr 30,000 m umfaffenbe ßeitunggnety
mürbe am Vormittag unter Druct gefetyt, mätyrenb metyr
alg bier ©titnben genau beobaetytet, an berfetytebenen
©teilen gmifctyen ©bnat unb ßictytenfteig groben gemaetyt
unb am Seactymittag ein auffallenb gutes ©rgebnig ergielt.

Die gange Sänge bei SiotyrnetyeS, fomie bie genaue
Slngatyl ber btelett $auS= unb ßaterneneinläffe tonnte nodty

nietyt feftgefteHt werben, ba ftety immer notty Slbonnenten
anmelben. Smmertytn weif? man, baff baS SBert in ben
näctyften SBoctyen mit annätyernb 1000 SIbonnenteu rettynen
tann, eine 3atyty. bie man bor einigen SJt'onaten, all
bon geroiffer ©eite gegen bag ©agroert Dppofition ge»
maetyt werben wollte, nietyt erwarten burfte.

greitag naetymittag 5 lltyr würbe bag ©agwert
Söattmit eröffnet unb ben Slbonnenten bitrety bie SDÏon»

teure in berfetytebenen Slbteihmgeu bie fpaupttyatynen
geöffnet, fo baß fetyon am greitag abenb eine Slngatyl
gamilien in allen bier ©emeinbett, äBattmil, ßietyten»
ftetg, (Stmat unb Cappel, mit fpülfe beS längft erfetynteu
©afeg foetyett, beleuctyten, ja fogar baben tonnten. Die
noety rüctftänbigcn .ôauêinftallationen werben nun rafety

naety einanber fertig erftettt werben, ©nbe DEtober
finbet ber in Slugfictyt gefteHte ©agtoetyturg ftatt.

Der betrieb erfolgt nun burety bie ©etymeiger.
©aggefeHfetyaft in Qüricty unb gmar unter ber ßei»

tung beg burety bie Slcquifition bon Slbonnenten bereits
befannt geworbenen §errn Betriebgctyef ©ctyäfer.

SBir freuen ung mit bem Bermaltunggrat, baß bas
SBert naety bieler, nietyt immer angenetymer Slrbeit,
fertig ift«. ©omotyt bie Çoetybauten, einfetylietyliety Ilm»
gebunglarbetten, wie auety bie Dtotyrnetyberlegung, weletye
unter ber bemätyrteu Bauaufftctyt beg fierrn Ingenieur
©ctyütye in SBattmil ftanben, tonnen all gelungen
begeietynet werben.

Ilm bag glüctltctye ^uftonbetommen eines Doggen»
burger ©aSmerteS in SBattwil tyaben fiety bie Herren
BerwaltungSräte, worunter auety §err Dr. meb. g.
SSagner in SBattwil, befortberS aber ber ißräfibent, ^err
SSegirtSammann 3. ©iger, burety fein gielbemufjteg Sir»
beiten unb feine energifttye ßeitung grotye £3erbienfte
erworben.

SKöge nun baS Doggenburger ©aSwerf Sl.=®. in
Söattwil, blütyett urtb gebeityen gum SBotyle ber Slbon»
nenten unb ber ©efamtbebölferung."

®bltöatorifd?e HnfaKt)crfic^crutt0.
îlîitteiluttg bet* Sctyuwtgertfctyen Unfalls
net*ficberu ttgs et r t fta11 in iTugevn an bie

^ntyahet inbuftricller unb gemerblictyer betriebe,
Slaetybem ber fetyroeigetifetye SunbeSrat mit gewiffen

©infetyräntungen ba§ SunbeSgefety über feie Siranfem unb
UnfaHoerftetyetung oom 13. guni 1911 in Straft gefetyt
tyat, finb gemäß Irl. 63, Slbf. 1, unb Slrt. 127 biefeS
©efetyeS bie ^ittyaher beu in 21t*t. 60 bes (Sefetges
6egeicl?neteit Betriebe uerpflictytet, ber Seinrieb
3er ifclien ilnfalluerfietycrungsanftalt itt Cugertt
nom Befteben ober nett ber^ (Eröffnung ihrer Bes
triebe Bngeige 3u ntactyen.

Slrt. 60 lautet:
Set ber Slnftalt finb oerfietyert alle in ber ©etyweig

befctyäfiigten ülngeftellten unb Slrbeiter:
1. ber ©ifenbatyn» unb DampffityiffatyrtS »ilnternety»

mungen unb ber ifiofi ;

2. ber bem SunbeSgefetye betreffenb bie Slrbeit in
ben gabriïen nom 23. 3Mtg 1877 unterfteüten betriebe ;

3. ber llnternetymungen, bie gum ©egenfianb tyaben:
a) baS Saugewerbe,
b) bie gutyrtyalterei, ben ©ctyiffSoertetyr, bie glöfferei,
c) bie SluffieHung ober Reparatur non Deleptyon» unb

Delegraptyenlettungen, bie Sluffietlung ober ben Slb»

brutty oon TOafctyinen, bie SluSfütyrung oon gn»
ftallalionen teetynifetyer Slrt,

d) ben ©ifenbatyw, Dunnel», ©traßen», SBrüdten»,

SBaffer» unb Brunnenbau, bie ©rfteUung non Sei»

tungen, fowie bie SluSbeutung oon Bergwerten,
©teinbrüetyen unb ©ruben;

4. ber llnternetymungen, in benen ejplobierbare ©toffe
gewerbsmäßig ergeugt ober oerwenDet werben.
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mehrt worden, wovon sich einer beim Kurhause auf
der Paßhöhe vorfindet. Ftir das Löschwesen in der
Gemeinde ist nun bestens gesorgt, ebenso für den nicht
geringen Wasserkonsum. Die ganze Anlage verspricht
eine reichliche und konstante Wasserzufuhr, sodaß Kala-
mitäten, wie Langeubruck sie einige Jahre den Sommer über
beim Trink- und Verbrauchwasser hatte, nicht mehr
vorkommen.

Städtische Baute« in Schaffhause». Der Vorsteher
des Departementes des Innern, Herr Bundesrat Dr.
Calonder, war in Schaffhausen. Das neue Zoll-
gebäude erhält nun über dem Portal den plastischen
Schmuck, den ihm Prof. Moser in Karlsruhe zu-
dachte. Herr Bundesrat Calonder hielt weiter mit Ver-
tretern der städtischen Behörden eine Konferenz ab in
Sachen des „Ritters." Der Präsident des historischen
Vereins, Herr Prof. Dr. H en king, schilderte dem De-
partementsvorsteher die Bedeutung des Hauses und seiner
berühmten Fassadenmalerei. Es ist nun bestimmte
Aussicht vorhanden, daß die Stadt Schaffhausen an den
beabsichtigten Kauf des „Ritters" eine Bundessuboention
erhält.

Über das Gaswerk in Wattwil (St. Gallen) wird
geschrieben:

„Nachdem das Gaswerk in Wattwil durch das tech-
nische Jnspektorat Schweizerischer Gaswerke einer ge-
nauen Prüfung unterzogen wurde, erfolgte am 10. Okt.
die offizielle Betriebseröffnung und provisorische Ab-
nähme von der Baufirma. Als Sachverständiger für
die Toggenburger Gaswerk A.-G. funktionierte der an-
erkannt tüchtige Gastechniker Herr C. Roth in
Zürich. Es wurde eine.^einläßliche Besichtigung der
Gassabrik vorgenommen und dabei eine zufriedenstellende
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen der Bau-
firma Karl Franke in Bremen und Zürich, sowie
der verschiedenen einheimischen Bauhandwerker konstatiert.
Nur ganz wenige Beanstandungen technischer Natur
von untergeordneter Bedeutung mußten erfolgen.

Das ungefähr 30,000 m umfassende Leitungsnetz
würde am Vormittag unter Druck gesetzt, während mehr
als vier Stunden genau beobachtet, an verschiedenen
Stellen zwischen Ebnat und Lichtensteig Proben gemacht
und am Nachmittag ein auffallend gutes Ergebnis erzielt.

Die ganze Länge des Rohrnetzes, sowie die genaue
Anzahl der vielei? Haus- und Laterneneinlässe konnte noch
nicht festgestellt werden, da sich immer noch Abonnenten
anmelden. Immerhin weiß man, daß das Werk in den
nächsten Wochen mit annähernd 1000 Abonnenten rechnen
kann, eine Zahl, die man vor einigen Monaten, als
von gewisser Seite gegen das Gaswerk Opposition ge-
macht werden wollte, nicht erwarten durfte.

Freitag nachmittag 5 Uhr wurde das Gaswerk
Wattwil eröffnet und den Abonnenten durch die Mon-
teure in verschiedenen Abteilungen die Haupthahnen
geöffnet, so daß schon am Freitag abend eine Anzahl
Familien in allen vier Gemeinden, Wattwil, Lichten-
steig, Ebnat und Kappel, mit Hülfe des längst ersehnten
Gases kochen, beleuchten, ja sogar baden konnten. Die
noch rückständigen Hausinstallationen werden nun rasch

nach einander fertig erstellt werden. Ende Oktober
findet der in Aussicht gestellte Gaskochkurs statt.

Der Betrieb erfolgt nun durch die Schweizer.
Gasgesellschaft in Zürich und zwar unter der Lei-
tung des durch die Acquisition von Abonnenten bereits
bekannt gewordenen Herrn Betriebschef Schäfer.

Wir freuen uns mit dem Verwaltungsrat, daß das
Werk nach vieler, nicht immer angenehmer Arbeit,
fertig ist-. Sowohl die Hochbauten, einschließlich Um-
gebungsarbeüen, wie auch die Rohrnetzverlegung, welche
unter der bewährten Bauaufsicht des Herrn Ingenieur
Schütze in Wattwil standen, können als gelungen
bezeichnet werden.

Um das glückliche Zustandekommen eines Toggen-
burger Gaswerkes in Wattwil haben sich die Herren
Vermaltungsräte, worunter auch Herr Dr. med. F.
Wagner in Wattwil, besonders aber der Präsident, Herr
Bezirksammann I. Giger, durch sein zielbewußtes Ar-
beiten und seine energische Leitung große Verdienste
erworben.

Möge nun das Toggenburger Gaswerk A.-G. in
Wattwil, blühen und gedeihen zum Wohle der Abon-
nenten und der Gesamtbevölkerung."

Obligatorische Anfallversicherung.
Mitteilung der Schweizerischen Unfall-
Versicherungsanstalt in Luzern an die

Inhaber industrieller und gewerblicher Betriebe.
Nachdem der schweizerische Bundesrat mit gewissen

Einschränkungen das Bundesgesetz über die Kranken- und
Unfallversicherung vom 13. Juni 1911 in Kraft gesetzt

hat, sind gemäß Art. 63, Abs. 1, und Art. 127 dieses
Gesetzes die Inhaber der in Art. 60 des Gesetzes
bezeichneten Betriebe verpflichtet, der Schwel-
zerischen Unfallversicherungsanstalt in ltuzern
vom Bestehen oder von der Sröffnung ihrer Be-
triebe Anzeige zu machen.

Art. 60 lautet:
Bei der Anstalt sind versichert alle in der Schweiz

beschäftigten Angestellten und Arbeiter:
1. der Eisenbahn- und Dampfschiffahrts-Unterneh-

mungen und der Post;
2. der dem Bundesgesetze betreffend die Arbeit in

den Fabriken vom 23. März 1877 unterstellten Betriebe;
3. der Unternehmungen, die zum Gegenstand haben:

n) das Baugewerbe,
b) die Fuhrhalterei, den Schiffsverkehr, die Flösserei,
e) die Aufstellung oder Reparatur von Telephon- und

Telegraphenleitungen, die Aufstellung oder den Ab-
bruch von Maschinen, die Ausführung von In-
stallationen technischer Art,

ck) den Eisenbahn-, Tunnel-, Straßen-, Brücken-,
Wasser- und Brunnenbau, die Erstellung von Lei-
tungen, sowie die Ausbeutung von Bergwerken,
Steinbrüchen und Gruben;

4. der Unternehmungen, in denen explodierbare Stoffe
gewerbsmäßig erzeugt oder verwendet werden.
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2Bo biefel ©efeß con Setrieben fpricßt, finb barunter
auch bte oorbezetcßneten Unternehmungen oerftanben.

3m ©inné biefel ©efeßel gelten Seamte all Inge»
fteßte, unb Seßtlinge, Solontäre unb tßntiitanten all
Slrbeiter.

Stretiigfeiten über bte grage, ob ein Setrieb ju ben
in 3tbf. 1 bezeichneten gehört, werben oom Sunbelrat
entfcßteben; biefer beftimmt, ob unb auf welchen 3«^'
punît fein ©ntfcßeib jurübfwirft. ©in folcßer ©ntfcßeib
ift auch für ben fRicßter maßgeöenb.

2>ie 3ttt?at>en bet* wovbejeicfyneten Betriebe
werben hiermit aufseforbert, non bereit Beftcben
ber Sc^wei3crifct?en itnfattnerfidjerungsctnftalt
in Cu3ertt fcf?rifttict?e Bttseigc 3n machen. ®tefe
2lnjeige muß über folgenbe fünfte &ulfunft geben:

1. fftame bei 3ußaberl bel ^Betriebes, ober girma
bei Betriebes.

2. Siß bei Setrtebe§ (genaue Ibreffe).
3. Qnbufirtezroeig, Seruf.
4. ©urchfcßmttliche 2lrbeiterzaßl.
5. ®urchfcßmttttche jährliche 2tulgabe für Söhne.
6. Sterben im betriebe SRafcßinen oerwenbet?
7. Stenn ja, werben bie äRafcßhten medjantfch an»

getrieben?

Betriebslnljctber, welche fiel? über ben Der«
ftcl?eruita=<3tüctnö ibres Betriebes im Ititaerwiffen
beftttben, werben eingelaben, fiel? an bie îHrettion
ber 5el?wei3erifel?en ilnfallnerfieberiutgsanftalt
in Ctt3ern um Bustunfi 3« wenbeit.

®te betreffenben Setriebltnßaber müffen aber auf
jeben gaß, auet) wenn 3®eifel barüber befießen tönnen,
ob ihr Setrieb bem ©efeße unterfteßt fei, bie Sfnjeige
erftatten. ®te 2ln-,etge hat nicht bie SBirîung, baß ein
Setrieb bem ©efeße unterfteßt wirb, wenn bal ©efeß el
meßt wiß.

SGßer bie Slnmelbung unterlaßt, hat feinerjeit bie an
biefe Unterlaffung getnüpften fRacßteße an fieß felbft ju
tragen.

®ie Setficßerung tritt er ft in einem fpütern 3cßpunfte
in Kraft; bie ihr unterfießten Setriebe werben h^roon
rechtzeitig benachrichtigt werben. ®ie Arbeiten zur Drgani»
fation ber Setficßerung unb insbefonbere biejenigen zur
©tnreihung ber Setrteblarten in ©efahrenftaffen oer»
langen aber, baß biefe Slnmelbungen jeßt feßon erfolgen.

2>ic an bie llnftalt gerichteten poftfenbungen
finb 3tt frantieren.

®er S3riefurafc£)lag, in bem bie Ülnmelbung an bie

2lnftalt oerfenbet wirb, foil mit bem Sermert „Inmelbung,,
oerfeßen fein.

Scßweizetif'cße Unfaßoerficßerunglanfialt tu Suzern,
®er ®ireïtor: B. £3aut.

CerbandswestB.
®al Seîretariat bel Serbanbl Schweizer. Scß!offer»

meifter unb KonfiruUconlwetlfiatteit befinbet [ich nun»
meßr graumünfterftraße 27, 3. Stocf, tn 3ö*i<ß 1-

®ie Scßmiebe» unb Söagnermcifter ber Schweiz
halten näcßßenl folgenbe Serfammlungen ab: ®er
Dfifcßwetzerifcße Scßmiebe» unb SSagnermeifteroerbanb
am 26. Dftober in ©oßau (St. ©allen); ber Sernifcß»
Seelänbifcße Setbanb am 26. Dftober in Spß (Sern);
ber Sargauifcße Setbanb am 2. 5Rooc ruber in Slarau
unb ber Serein oon graubrunnewSucßeggberg am 2. fRoo.
in Steffen (Solotßurn).

Schweiz, ©ewerhegefeß. ®te* ®eIegiertenoetfamm»
lung bel 3ür^erifch= îanlonalen Çanbmerfet» unb @e=

werbeoerelnl in Örlifon hat im Streit um ben
©ntwurf ber feßweizerifeßen 3eutralleitung
für ein fcßweizerifcßel®emerbegefeßbenoer»
mittelnben Eintrag bel ïantonalen Sorftanbel,
amenbiert oon fRegterunglrat ®r. ®fcßumi (Sern), Set»
treter bei feßweizerifeßen 3entralfomiteel unb 9Raag
(SOBeßiton), gegenüber bem be§ ©ewerbeoerbanbeê 3"üri^
mit 56 gegen 8 Stimmen in folgenbem 9ßortlaut an»
g enommen:

1. ®er kantonale £>anbmerfer= unb ©ewerbeoerein
erîlart fieß grunbfäßlicß mit bem ©rlaß etneë ©efeße§
über bte 9lrbeit in ben ©emerben als éeilfiucî ber ge=

famten ©ewerbegefeßgebung einoerftanben. ®er @nt=

wurf, ber ber ®elegtertenoerfammlung be§ Schweizer,
©ewerbeoeretnë in Sangentßal oorlag, îann alë 3lu§»

gang?punît ber weiteren Serßanblungen btenen. 2. 3"
ber neuen Sortage foil foweit a(§ immer tunlicß gemäß
ben früheren Sefcßlüffen ber fdßweizerifdßen ®elegierten»
oerfammlungen barnatß getrachtet werben, bte Drgani»
fationen an ber ®urcßfüßrung be§ ®efeße§ z" beteiligen.
®ie ®arifoerträge finb ebenfaHê enlfprecßenb zu berücE»

ftdßtigen. 3. ÜRtt bem ©efeß über bte 3lrbeit in ben
©ewetben foHen auch öie gefeßlidßen Sefiimmungen über
ben Schuß be§ ©ewerbebetriebeë erlaffen werben. 4. ®er
3entraÖeitung bei Scßroeizerif^en ©ewerbeoerein! ift
mitzuteilen, baß wir e! all im 3ntereffe ber Sache ge»

legen betraeßten, wenn oor einer öffentlichen ®elegierten=>
oerfammlung eine Spezialfommiffion Sie enbgiltigen
©rnnblagen für bie ©eftaltung bei ©efeßel feftftellt. 3u
biefer Äommiffion follen fpeztell auch bie Serufloerbänbe,
unb zroar au^ bie bem Sdßweizerifchen ©ewerbeoerein
zurzeit nießt angeßörenben, oertreten fein.

®er ©ewerfieoethanD her Stahl 3Srich utth hie
lantonale jilr^erlfc^e ©ewerhe» nnh Ztleinhanbetl»
fammer haben bem ^antonlrat zum Steuergefeß in
motioierter ©tngabe folgenbe 3tntrage etngeceidßt:

1. Ill Steuerfreiem ift bie allgemeine unb progrefftoe
©tnlommenfteuer mit einer ergänzenben proportionalen
Sermögenlfteuer z« wäßlen. ®er Steuerfuß ift im
©efeße felbft feftzulegen. 2. £>aulßaltungloorftänben
unb wirtfcßaftlich Schwachen finb bie bureß bte Ser»
hällniffe gebotenen ©rleidßterungen zu gewähren. 3. ®er
Sdjulbeitabzug foß, wie im heutigen ©efeße, uneingefeßräntt
geftatlet fein. 4. ®te Sefleuerung ber anonpmen @r»

merblgefeßfcßaften foß im aflgemetnen auf ber ©runb»
läge bei ©efeßentwurfel ber lantonlrätltdhen flommiffton
erfolgen, gür bte ©roßgefcßäfte im ®etaithanbel —
SBarenßäufer, gilialgefdßäfte unb Konfumoereine — ift
baneben eine oon einem beftimmten Umfaß an erhobene,
progreffio aulgebaute Umfaßßeuer einzuführen. 5. 3lul»
länbern, bie fieß nießt bei ©rwerbel ßalber im Kanton
aufhatten, finb gewiffe Sergünftigungen mit Sezug auf
Steuern einzuräumen. 6. ®al ©infcßäßungloerfahren
ift zu oetbeffern, jeboeß unter ©ewäßrung ber weiteft»
geßenben ©arantten für bie ßtecßtlficßerhett ber Steuer»
Pflichtigen. 7. ®te ©ebüßren im Steuerprozeß foßen
gefeßlidß feftgelegt unb möglicßft mäßig bemeffen werben.

§anhwer!er= unh ©ewerheoerein Sern. ®er §anb»
werter-- unb ©ewerbeoerein Sern hat mit einer $auptoer»
fammtung am ÜRontag ben 20. Dftober, abenbl 8 Ußr,
im ©afé ißefcßl feine SBtntertätigfett begonnen. ®a! Çaupt»
tntereffe naßm bal fReferat oon ^errn ®r. So Im a r
über ben ©ntwurf zu etnem feßweizerifeßen ©ewerbegefeß
in Infprucß. ©I würbe folgenbe fRefolution gefaßt:

„®er éanbwerter» unb ©ewerbeoerein ber Stabt
Sern ßat in feiner Çauptoerfammlung oom 20. Dftober
ein SReferat bei |>erin ®r. Solmar, feßweizerifeßer @e»

werbefetretär, über ben ©ntwurf für etn Sunbelgefeß
über Sie Arbeit tn ben ©ewerben mit großem 3utereffe.
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Wo dieses Gesetz von Betrieben spricht, sind darunter
auch die vorbezetchneten Unternehmungen verstanden.

Im Sinne dieses Gesetzes gelten Beamte als Ange-
stellte, und Lehrlinge, Volontäre und Prrknkanten als
Arbeiter.

Streitigkeiten über die Frage, ob ein Betrieb zu den
in Abs. 1 bezeichneten gehört, werden vom Bundesrat
entschieden; dieser bestimmt, ob und aus welchen Zeit-
punkt sein Entscheid zurückwirkt. Ein solcher Entscheid
ist auch sür den Richter maßgebend.

Die Inhaber der vsrbezeichneten Betriebe
werden hiermit aufgefordert, von deren Bestehen
der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt
in Lnzern schriftliche Anzeige zu machen. Diese
Anzeige muß über folgende Punkte Auskunft geben:

1. Name des Inhabers des Betriebes, oder Firma
des Betriebes.

2. Sitz des Betriebes (genaue Adresse).
3. Industriezweig, Beruf.
4. Durchschnittliche Arbeiterzahl.
5. Durchschnittliche jährliche Ausgabe für Löhne.
6. Werden im Betriebe Maschinen verwendet?
7. Wenn ja, werden die Maschinen mechanisch an-

getrieben?

Betriebsinhaber, welche sich über den ver-
sicherungszwang ihres Betriebes im Ungewissen
befinden, werden eingeladen, sich an die Direktion
der Schweizerisch err Unsallversicherungsanstalt
in Lnzern um Auskunft zu wenden.

Die betreffenden Betriebstnhaber müssen aber auf
jeden Fall, auch wenn Zweifel darüber bestehen können,
ob ihr Betrieb dem Gesetze unterstellt sei, die Anzeige
erstatten. Die Anzeige hat nicht die Wirkung, daß ein

Betrieb dem Gesetze unterstellt wird, wenn das Gesetz es

nicht will.
Wer die Anmeldung unterläßt, hat seinerzeit die an

diese Unterlassung geknüpften Nachteile an sich selbst zu
tragen.

Die Versicherung tritt erst in einem spätern Zeitpunkte
in Kraft; die ihr unterstellten Betriebe werden hiervon
rechtzeitig benachrichtigt werden. Die Arbeiten zur Organi-
sation der Versicherung und insbesondere diejenigen zur
Einreihung der Betriebsarten in Gefahrenklassen ver-
langen aber, daß diese Anmeldungen jetzt schon erfolgen.

Die an die Anstalt gerichteten Postsendungen
sind zu frankieren.

Der Briefumschlag, in dem die Anmeldung an die

Anstalt versendet wird, soll mit dem Vermerk „Anmeldung,,
versehen sein.

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt in Luzern,
Der Direktor: A. Tzaut.

vndsMmîtiî.
Das Sekretariat des Verbands Schweizer. Schlosser-

meister «ad KonstruMonSwerlstätten befindet sich nun-
mehr Fraumünsterstraße 27, 3. Stock, in Zürich 1.

Die Schmiede- und Wagnermeister der Schweiz
halten nächstens folgende Versammlungen ab: Der
Ostschweizerische Schmiede- und Wagnermeisteroerband
am 26. Oktober in Goßau (St. Gallen); der Bernisch-
Seeländische Verband am 26. Oktober in Lyß (Bern);
der Aargauische Verband am 2. November in Aar au
und der Verein von Fraubrunnen-Bucheggberg am 2. Nov.
in Messen (Solothurn).

Schweiz. Gewerbegesetz. Die Delegiertenversamm-
lung des Zürcherisch-kantonalen Handwerker- und Ge-

werbevereins in Orlikon hat im Streit um den
Entwurf der schweizerischen Zentralleitung
für ein schweizerisches Gewerbegesetz den oer-
mittelnden Antrag des kantonalen Vorstandes,
amendiert von Regierungsrat Dr. Tschumi (Bern), Ver-
treter des schweizerischen Zentralkomitees und Maag
(Wetzikon), gegenüber dem des Gewerbeverbandes Zürich
mit 56 gegen 8 Stimmen in folgendem Wortlaut an-
genommen:

1. Der Kantonale Handwerker- und Gewerbeverein
erklärt sich grundsätzlich mit dem Erlaß eines Gesetzes
über die Arbeit in den Gewerben als Teilstück der ge-
samten Gewerbegesetzgebung einverstanden. Der Ent-
wurf, der der Delegiertenversammlung des Schweizer.
Gewerbevereins in Langenthal vorlag, kann als Aus-
gang?punkt der weiteren Verhandlungen dienen. 2. In
der neuen Vorlage soll soweit als immer tunlich gemäß
den früheren Beschlüssen der schweizerischen Delegierten-
Versammlungen darnach getrachtet werden, die Organi-
sationen an der Durchführung des Gesetzes zu beteiligen.
Die Tarifverträge sind ebenfalls entsprechend zu berück-
sichtigen. 3. Mit dem Gesetz über die Arbeit in den
Gewerben sollen auch die gesetzlichen Bestimmungen über
den Schutz des Gewerbebetriebes erlassen werden. 4. Der
Zentralleitung des Schweizerischen Gewerbevereins ist
mitzuteilen, daß wir es als im Interesse der Sache ge-
legen betrachten, wenn vor einer öffentlichen Delegierten-
Versammlung eine Spezialkommiffion die endgiltigen
Grundlagen für die Gestaltung des Gesetzes feststellt. In
dieser Kommission sollen speziell auch die Berufsverbände,
und zwar auch die dem Schweizerischen Gewerbeverein
zurzeit nicht angehörenden, vertreten sein.

Der Gewerbeverband der Stadt Zürich und die
kantonale zürchertsche Gewerbe- und Kleinhandels-
kammer haben dem Kantonsrat zum Steuergesetz in
motivierter Eingabe folgende Antrüge eingereicht:

1. Als Steuersystem ist die allgemeine und progressive
Einkommensteuer mit einer ergänzenden proportionalen
Vermögenssteuer zu wählen. Der Steuerfuß ist im
Gesetze selbst festzulegen. 2. Haushaltungsvorständen
und wirtschaftlich Schwachen sind die durch die Ver-
Hältnisse gebotenen Erleichterungen zu gewähren. 3. Der
Schuldenabzug soll, wie im heutigen Gesetze, uneingeschränkt
gestattet sein. 4. Die Besteuerung der anonymen Er-
werbsgesellschaften soll im allgemeinen auf der Grund-
läge des Gesetzentwurfes der kantonsrätlichen Kommission
erfolgen. Für die Großgeschäfte im Detailhandel —
Warenhäuser, Filialgeschäfte und Konsumvereine — ist
daneben eine von einem bestimmten Umsatz an erhobene,
progressiv ausgebaute Umsatzsteuer einzuführen. 5. Aus-
ländern, die sich nicht des Erwerbes halber im Kanton
aufhalten, sind gewisse Vergünstigungen mit Bezug auf
Steuern einzuräumen. 6. Das Einschätzungsoerfahren
ist zu verbessern, jedoch unter Gewährung der weitest-
gehenden Garantien für die Rechtssicherheit der Steuer-
Pflichtigen. 7. Die Gebühren im Steuerprozeß sollen
gesetzlich festgelegt und möglichst mäßig bemessen werden.

Handwerker- und Gewerbeverein Bern. Der Hand-
werker- und Gewerbeverein Bern hat mit einer Hauptver-
sammlung am Montag den 20. Oktober, abends 8 Uhr,
im Cafe Peschl seine Wintertätigkeit begonnen. Das Haupt-
intéressé nahm das Referat von Herrn Dr. Volmar
über den Entwurf zu einem schweizerischen Gewerbegesetz
in Anspruch. Es wurde folgende Resolution gefaßt:

„Der Handwerker- und Gewerbeverein der Stadt
Bern hat in seiner Hauptversammlung vom 20. Oktober
ein Referat des Herrn Dr. Volmar, schweizerischer Ge-
werbesekretär, über den Entwurf für ein Bundesgesetz
über die Arbeit in den Gewerben mit großem Interesse
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